
 

Gemeinde Amt Neuhaus 
- Der Bürgermeister - 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsblatt 
zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

Art. 12, 13 & 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

 

 

Verfahren: Einwohnermeldeamt/Melderegister 

Verarbeitungstätigkeiten: Erfassen, Bearbeiten, Speichern und Über-

mitteln von Personendaten 

 

 

Name und Kontaktdaten des  

Verantwortlichen: 

Gemeinde Amt Neuhaus 

Der Bürgermeister 

Am Markt 4 

19273 Amt Neuhaus OT Neuhaus 

 

Tel.: 038841/607-33 

Fax: 038841/20320 

andreas.gehrke@amt-neuhaus.de  

 

Kontaktdaten der  

Datenschutzbeauftragten: 

Datenschutzbeauftragte der Gemeinden, der 

Hansestadt und des Landkreises Lüneburg 

Auf dem Michaeliskloster 4 

21335 Lüneburg 

 

Tel.: 04131/26 1756 

Fax: 04131/26 2756 

datenschutz@landkreis-lueneburg.de  

 

Zweck und Rechtsgrundlagen der  

Datenverarbeitung: 

 

Die Meldebehörde hat nach § 2 Absatz 1 

BMG personenbezogene Daten über die in 

ihrem Zuständigkeitsbereich wohnhaften 

Personen (Einwohner) zu registrieren, um 

deren Identität und Wohnungen feststellen 

und nachweisen zu können. Die in den Mel-

deregistern gespeicherten personenbezoge-

nen Daten werden von der Meldebehörde 

genutzt, um nach Maßgabe der Vorschriften 

über Melderegisterauskünfte (§§ 44 ff. 

BMG) und Datenübermittlungen (§§ 33 ff. 

BMG) den berechtigten Informationsbedürf-

nissen sowohl nicht-öffentlicher Stellen und 

Privatpersonen als auch öffentlicher Stellen 

Rechnung zu tragen sowie bei der Durch-

führung von Aufgaben anderer öffentlicher 

Stellen mitzuwirken (§ 2 Absatz 3 BMG). 
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Zu bestimmten Anlässen erfolgen regelmä-

ßige Datenübermittlungen (§§ 36, 43 BMG; 

1. und 2. Bundesmeldedatenübermittlungs-

verordnung) an andere öffentliche Stellen 

sowie nach § 42 BMG an öffentlich-rechtli-

che Religionsgesellschaften. Darüber hin-

ausgehende, auch regelmäßige Datenüber-

mittlungen erfolgen aufgrund der Bestim-

mung durch Bundes- oder Landesrecht, in 

dem die jeweiligen zugrunde liegenden An-

lässe und Zwecke der Datenübermittlung, 

die Empfänger und die zu übermittelnden 

Daten benannt werden. 

 

Empfänger/Quellen oder Kategorien  

von Empfängern/Quellen der  

personenbezogenen Daten: 

 

a) Die Meldebehörde darf an andere öffent-

liche Stellen im Inland (siehe § 2 Bundesda-

tenschutzgesetz), öffentlich-rechtliche Reli-

gionsgesellschaften und den Suchdienste aus 

dem Melderegister Daten übermitteln, oder 

Daten innerhalb der Verwaltungseinheit 

(Gemeinde) weitergeben, soweit dies zur Er-

füllung ihrer eigenen oder in der Zuständig-

keit des Empfängers liegenden Aufgaben er-

forderlich ist.  

b) Privatpersonen und nicht-öffentliche Stel-

len erhalten auf Antrag eine gebührenpflich-

tige Auskunft über einzelne personenbezo-

gene Daten unter der Voraussetzung, dass 

die betroffene Person von der Meldebehörde 

aufgrund der Angaben des Antragstellers 

eindeutig identifiziert werden kann. Über 

eine Vielzahl nicht namentlich bezeichneter 

Personen kann Privatpersonen und nicht-öf-

fentlichen Stellen auf Antrag Auskunft über 

die Zugehörigkeit zu einer Gruppe (z.B. ein 

bestimmter Geburtsjahrgang) und über be-

stimmte personenbezogene Daten erteilt 

werden, wenn ein öffentliches Interesse fest-

gestellt werden kann. 

Ausländische Stellen außerhalb der Europäi-

schen Union werden nicht-öffentlichen Stel-

len gleichgesetzt. 

c) Parteien, Wählergruppen und andere Trä-

ger von Wahlvorschlägen können im Zu-

sammenhang mit Wahlen und Abstimmun-

gen auf staatlicher und kommunaler Ebene 

Meldedaten erhalten.  



 

d) Mandatsträger, Presse und Rundfunk dür-

fen bei Alters- und Ehejubiläen die mit die-

sem besonderen Zweck in unmittelbarem 

Zusammenhang stehenden Daten erhalten.  

e) Adressbuchverlage dürfen zum Zwecke 

der Veröffentlichung in gedruckten Adress-

büchern lediglich einzelne abschließend auf-

gezählte Daten aller volljährigen Einwohner 

von der Meldebehörde erhalten.  

e) Der Wohnungseigentümer/ Wohnungsge-

ber hat einen Anspruch auf Auskunft über 

die in seiner Wohnung gemeldeten Einwoh-

ner, soweit er ein rechtliches Interesse 

glaubhaft macht. Er kann sich darüber hin-

aus durch Rückfrage bei der Meldebehörde 

davon überzeugen, dass sich die Person, de-

ren Einzug er bestätigt hat, bei der Meldebe-

hörde angemeldet hat. 

f) An öffentliche Stellen in anderen Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Union und 

des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

sowie an Organe und Einrichtungen der Eu-

ropäischen Union oder der Europäischen 

Atomgemeinschaft ist eine Datenübermitt-

lung im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz 

oder teilweise in den Anwendungsbereich 

des Rechts der Europäischen Union fallen, 

zulässig, soweit dies zur Erfüllung der in der 

Zuständigkeit der Meldebehörde oder in der 

Zuständigkeit des Empfängers liegenden öf-

fentlichen Aufgaben erforderlich ist. Vo-

raussetzung für die Übermittlung innerhalb 

des EWR ist, dass die EWR-Staaten den In-

halt der Datenschutz-Grundverordnung 

übernehmen. 

 

Übermittlung von personenbezogenen  

Daten an ein Drittland: 

Es findet keine Übermittlung an Drittländer 

statt. 

 

Vorgesehene Fristen für die Löschung der 

verschiedenen Datenkategorien: 

 

Nach dem Wegzug oder Tod des Einwoh-

ners hat die Meldebehörde alle Daten, die 

nicht der Feststellung der Identität und dem 

Nachweis der Wohnung dienen sowie nicht 

für Wahl- und Lohnsteuerzwecke oder zur 

Durchführung von staatsangehörigkeits-

rechtlichen Verfahren erforderlich sind, un-

verzüglich zu löschen. Nach Ablauf von 

fünf Jahren seit Wegzug oder Tod des Ein-



 

wohners werden die zur Erfüllung der Auf-

gaben der Meldebehörden gespeicherten Da-

ten für die Dauer von 50 Jahren aufbewahrt 

und durch technische und organisatorische 

Maßnahmen gesichert. Während dieser Zeit 

dürfen die Daten mit Ausnahme des Fami-

liennamens und der Vornamen sowie frühe-

ren Namen, des Geburtsdatums, des Geburt-

sortes sowie bei Geburt im Ausland auch 

des Staates, der derzeitigen und früheren 

Anschriften, des Auszugsdatums sowie des 

Sterbedatums, des Sterbeortes sowie bei 

Versterben im Ausland auch des Staates 

nicht mehr verarbeitet werden. Für die in § 

13 Abs. 2 Satz 3 BMG bestimmten Fälle gilt 

das Verbot der Verarbeitung nicht. Für be-

stimmte Daten gelten nach § 14 Absatz 2 

BMG kürzere Löschungsfristen.  

 

Betroffenenrechte:  Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung oder Löschung 

(Art. 16 & 17 DSGVO) 

 Einschränkung der Verarbeitung  

(Art. 18 DSGVO) 

 Widerspruchsrecht gegen die  

Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit  

(Art. 20 DSGVO) 

 

Widerrufsrecht bei Einwilligung: 

 

Wenn Sie der Datenerhebung durch den Ver-

antwortlichen (siehe „Name und Kontaktda-

ten des Verantwortlichen“) mit einer entspre-

chenden Erklärung eingewilligt haben, kön-

nen Sie die Einwilligung jederzeit für die Zu-

kunft widerrufen. 

Erfolgt die Verarbeitung der Daten aufgrund 

eines überwiegenden öffentlichen Interesses 

oder einer Rechtsvorschrift können wir dem 

beantragten Widerruf ohnehin nicht nach-

kommen. 

 

Pflicht zur Bereitstellung der Daten: 

 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen 

Daten ist für die rechtmäßige Durchführung 

zur Bearbeitung Ihrer Angelegenheit im Ein-

wohnermeldeamt notwendig. 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde: Landesbeauftragte für den Datenschutz Nie-

dersachsen 

Prinzenstraße 5 



 

30159 Hannover 

Tel.: 0511/12-4500 

poststelle@lfd.niedersachsen.de  
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